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5  Mitteilungen über in der Sitzung begangene Straftaten 
 
(1) Mitzuteilen ist das Protokoll, das zur Feststellung des Tatbestandes einer in einer Sitzung begangenen 
Straftat aufgenommen worden ist (§ 183 GVG).

(2) Die Mitteilungen sind von der Richterin oder dem Richter zu veranlassen.

(3) Die Mitteilungen sind zu richten an die zuständige Staatsanwaltschaft und, falls sofort gerichtliche 
Untersuchungshandlungen vorzunehmen sind oder eine festgenommene Person der Richterin oder dem 
Richter vorzuführen ist, auch an das zuständige Amtsgericht.


